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Betreff: Entwurf einer �ovelle zum Agrarverfahrens­

gesetz 1950; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 600.9S2/ 0-V/ 2/ 92 vom 8. Februar 1993 

Zum Entwurf einer Novelle zum Agrarverfahrensgesetz 1950 

wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

Zu Z. 1: 

Die Anwendbarkeit des § 64a AVG sollte nicht ausgeschlossen 

wer den, cl a die ;1 ö gl ich ,( e 1 t el ne r Be ruf u n g s vor e nt sc 11 e 1 cl u n g 

als eine sinnvolle Ergänzung zum Instrumentarium nach § 7 

Abs. 4 gesehen wird. 

Im übrigen sollte der erste Absatz des § 1 mit einer Absatz­

bezeichnung versehen werden. 

Nach § 1 Abs. 3 des Agrarbehördengesetzes 1950 entscheidet 

über Berufungen in Verwaltungsstrafsachen der landesagrar­

senat endgültig. Auch die Erläuterungen zum vorliegenden 

Entwurf gehen davon aus, daß die landesagrarsenate als Be­

rufungsbehörden in Verwaltungsstrafsachen entscheiden. Nach 

Erschöpfung dieses administrativen Instanzenzuges könnte 

19/SN-267/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

nach Art. 129a Abs. 1 Z. 1 der Unabh�ngige Verwaltungssenat 

angerufen werden. Es stellt sich die Frage, warum man für 

Verwaltungsstrafverfahren im Bereich der Bodenreform nicht 

wie im übrigen Verwaltungsstrafrecht nur einen zweiglied­

rigen Instanzenzug vorsieht. Es wird daher vorgeschlagen, 

den Rechtszug gegen erstinstanzliehe Strafbescheide in Agrar­

angelegenheiten unmittelbar an den Unabhängigen Verwaltungs­

senat zu eröffnen. Es wird allerdings auf die Bestimmung 

des Art. 12 Abs. 2 letzter Satz B-Ve hingewiesen. Demnach 

dürfte ein ordentliches Rechtsmittel von der Agrarbehörde 

1. Instanz an den lan desagrarsenat nicht ausgeschlossen 

werden. 

Zu Z. 3: 

Auch wenn sich aus § 13 Abs. 2 AVe das Erfordernis der 

Schriftlichkeit von Berufungen ergibt, sollte doch der im 

§ 7 Abs. 3 AgrVe enthaltene !Iinweis, daß Berufungen schrift­

lich eingebracht werden müssen, beibehalten werden. 

Für die Angleichung an das AVe, daß Berufungen auch bei 

der Berufungsbehörde eingebracht werden können, besteht 

k eine sachliche Notwendigkeit, sondern sollte der bisherige 

bewährte Zustand beibehalten werden. Verzögerungen und 

Schwierigk eiten sind nämlich für die erstinstanzliehe Agrar­

behörde bei der Feststellung des Eintrittes der Rechtskraft 

zu erwarten. 
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Zu Z. 4: 

Ans teIle von " G run cl a b f e r t i ß u n ß e n" sollt e e s r i c �1 t i g " C r \l n cl -

abfindungen" :leißen. 

Zu Z. 5: 

Anstelle von "Vermarktung" sollte es richtig "Vernarl�un6" 

'leiBen. 

Zu Z. 11: 

Durch die vorliegende Pormulierung wird zwar die Befreiung 

von den Stempel- und �echtsgebilhren (luch für die in den 

3egenstindlichen Verfahren vorgelegten Vertr�ge normiert. 

Ob jedoch fUr die Verbilcherung solcher Vertr�ge im Sierllun8s­

verfahren auch die GebUhrenfreiheit gilt, scheint unter 

Berücksichtigung des in den Erl�uterungen angefiihrten Er­

�enntnisses des VwGH fraglich. Es ist ninliC!l nicht �lar, 

o b r! i e Ver b i ic �1 e run g sol c her Ver t ri g e, die in S i e (i 1 u n g s ver -

fahren der A2rarbehörde zur besc'1eirlmißigen Feststellung 

dartiber vorgelegt werden, ob sie mit den Zielen des Gesetzes 

iibereinstif1men, vom Degriff "Durchführung dieser Verfahren'" 

umfaßt sind. Uo hier nicht wieder eine Rechtsunsicherheit 

auszulösen, ist eine klarere For�ulierung geboten. 

'.'eiters i'lüßte es in der 12. Zeile anstelle von "Alpenschutz­

angelegenheiten" richtig "Alp-(oder Alrn-)schutzangelegen­

heiten" heißen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahoe werden unter einem 

der Parlamentsdirektion zugeleitet. 

Für die landesregierung: 

landesamtsrlire�tor 
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Absehriftli eh 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungs stelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

an das Büro des Föderalismusministers 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A.��
.
� 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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